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E N T I I U R F

Gesetz, mit dern das cesetz tiber den Unabhängigen Verwaltungs_
senat Wien geändert wird

Der Wiener Landtag hat beschlossen:

Das Gesetz über den Unabhängigen Verwattungssenat Wien, LGBI.
ft i r  t l ien Nr. 53/1990, wird wie folgt geändert:

Nach g 14 lsird folgender S 14a Bant überschrift eingefttgt.:

trArntsbeschwerde

S 14a. cegen Entsctreidungen des Verwaltungssenates in Angele_
genheiten gernäB g 2, die in cesetzgebung Landessache sind, kann
der l{agistrat Beschrrrerde wegen Rechtswidrigkeit an den verwar-
tungsger ichtshof erheben. ll

Der Landesantsdirektor:Der Landeshauptrnann:



V O R B L A T T

Problen3 Die Verwal. tungssenate entscheiden durch Einzelni tgl ie_
der und durch Kammern. Sie volLziehen gesetzLiche Be_
st i rnmungen im Strafverfahren, die in Adninistrat iwer_
fahren von anderen Behörden anzuwenden sind. Es ent_
steht eine recht l iche Unsicherhei t ,  wenn zu denselben
gesetzl ichen Best imrnungen verschiedene l le inungen
Letzt instanz I  ich entscheidender Behörden bzw. von Ein_
zelmitgJ. iedern und Kammern des Verlral tungssenates
best,ehen .

Z i e l : Die Entscheidungen der letzten fnstanz bei  Vol lz iehung
derselben gesetzl ichen Best inmungen sol len besser vor-
hersehbar sein und der durch Jahrzehnte entwickel ten
Judikatur des ver l ral tungsgerichtshofes entsprechen.

Lösuncr: Anruf ungsrnögJ- ichke it des Verwartungsgerichtshofes inr
Wege einer Amtsbeschvrerde.

A l te rna t iven :  Ke ine .

Kosten: Keine über den al lgemeinen verhra r tungsauf l rand hinaus-
gehenden .



E R L Ä U T E R U N G E N

Die Unabhängigen Verwaltungssenate (IIVS) rrrurden geschaffen, u:n
vor al lern in Verwaltungsstrafverfahren in letzter Instanz eine
Entscheidung durch unabhängige Organe zu gewährleisten. Die
Unabhängigkeit schl ießt selbstverständl ich ein, daB sonohl die
Einzelmitgl ieder ars auch die xannern des verwaltungssenates
bei ihrer Entscheidung an keinerlei Weisungen oder Einf lüsse
von außen gebunden sind. Daraus können aber auch einige Nach_
tei le für die Rechtsunterworfenen und die sonstigen staatl ichen
Organe entstehen. Vor al len kann jedes Einzelnitgl ied und jede
Kanner eine Rechtsrneinung vertreten, ohne auf die Rechtsneinung
anderer Einzerrnitglieder oder Kanmern oder die Judikatur der
Höchstgerichte Bedacht nehrnen zu ntissen. Auch an seine eigenen
frilheren Entscheidungen ist der ws nicht gebunden. Diskrepan-
zen letzt instanz l  icher Entscheidungen zu ein und derselben
Bestinrnung können sich daher zwischen den Einzernitgl iedern und
KaDnern des IwS, aber auch dann ergeben, lrenn diese gesetzl i_
chen Bestimmungen irn Adrninistratiwerf ahren von anderen Behör-
den zu vol lziehen sind, die der Kontrol le durch den Verwal-
tungsgerichtshof unterl iegen, Eine besondere probrematik ster-
Len auch divergierende Rechtsneinungen zu den Verfahrensgeset-
zen dar.

Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, daß die Entscheidungen
des IryS inhalt l ich nicht mit ausreichender Sicherheit vorher-
sehbar sind. Daraus folgt sowohr für den Rechtsunten{rorfenen
als auch für die in erster Instanz tät igen Behörden eine groBe
unsicherheit und ein rechtsstaatl iches Defizi t .  Mit der vorl ie-
genden Novelle soLl daher eine Antsbeschwerde an den Verval_
tungsgerichtshof gegen Entscheidungen des uVS eingerichtet
Ferden. Damit solI  selbstverständl ich die Unabhängigkeit des
ttVS in keiner weise in Frage gestelt t  l rerden. ZieI ist ledig-
l ich eine einheit l iche und rnögl ichst berechenbare Vorrziehung
der Gesetze, Auch in Hinbl ick auf die Europäische lr{enschen-
rechtskonvention ist es unbedenkl ich, wenn die Entscheidungen
des uvs durch den ebenfaLls unabhängigen verrrrartungsgerichtshof
auf crund einer Amtsbeschwerde nachgeprüft werden.
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Die Kompetenz des Landesgeset zgebers zur geplanten Regelung
beruht auf Art.  131 Abs. 2 B-VG. Daraus fo1gt, daß sich der
vorl iegende Entwurf auf landesgesetz 1ich geregelte Materien zu
beschränken hat. In diesern Zusamnenhang ist zu benerken, daB
sich auch die Bundespol i  zeidirekt ion Wien für die Einrichtung
einer Amtsbeschwerde ausgesprochen hatr. für die insofern be-
troffenen Angelegenheiten wäre jedoch der Bund zur Gesetzgebung
zus tänd ig .

Besondere Kosten sind durch die Novelle keine zu erwarten, da
die Spruchpraxis des LryS bereits jetzt vom Magistrat als Be-
hörde erster Instanz selbstverständl ich beobachtet werden Duß.
Auftretende Diskrepanzen der genannten Art können daher leicht
wahrgenonmen werden und Anlaß für eine Aatsbeschnerde sein.
Die Fäl le von Amtsbeschwerden werden gewiß nicht a11zu zahl-
re ich  se in .

Konfl ikte nit  Ec-rechtl ichen Bestinmungen treten nicht ein, da
die gegenständliche l i taterie vom EG-Recht nicht urnfaßt ist.


